
 
 
 
 
 

 
 Nutzungs- und Hygienekonzept des FSV Helden für die FSV-Arena 

 

1. Die Nutzung der FSV-Arena ist nach den jeweils aktuell gültigen Regelungen der 
Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (CoronaSchVO) möglich. 

 
2. Die Mannschaften und Gruppen nutzen den Platz zu ihren zugewiesenen Zeiten. 

Eine kurzfristige Nutzung des Platzes ist i. d. R. nicht möglich. Sollte eine Änderung 
gewünscht sein ist Rücksprache mit dem Coronaschutzbeauftragten zu nehmen. 

 
3. Die Spieler checken sich in der FSV-Arena mit der Luca-App ein. Dies ist von den 

Trainern bzw. Übungsleitern der Mannschaften und Gruppen sicherzustellen. 
Alternativ ist das Führen von Kontaktlisten möglich. Diese sind nach der 
Trainingseinheit in den Briefkasten am Kassenhäuschen einzuwerfen.  

 
4. Auf dem Sportgelände sind jederzeit die derzeit gültigen Hygieneregeln zu beachten.  

 
5. Eine Nutzung der Umkleidekabinen und Duschen mit unbegrenzter Personenzahl ist 

nur für geimpfte oder genesene Personen möglich. Personen, die weder geimpft 
noch genesen sind dürfen sich maximal zu fünft in der Kabine bzw. Dusche 
aufhalten. In den Kabinen und Duschen sind ebenso jederzeit die Regelungen der 
CoronaSchVO einzuhalten. 

 
6. Die Nutzung der Toiletten ist jederzeit möglich. Die Toilettenräume dürfen nur 

einzeln betreten werden. 
 
7. Zuschauer dürfen die FSV-Arena nur mit einem Impf- oder Genesenennachweis, 

bzw. einem negativen Testergebnis betreten. Die Zuschauerzahl derer, die nicht 
geimpft oder genesen sind ist auf maximal 100 begrenzt, diese müssen beim 
Betreten des Sportplatzes ein negatives Testergebnis vorweisen. 

 
8. Der Vorstand des FSV Helden kontrolliert regelmäßig, ob die Vorgaben eingehalten 

werden. Bei Verstößen ist keine weitere Nutzung des Sportgeländes für die 
entsprechenden Personen bzw. Gruppen mehr möglich. Zuschauern, die sich nicht 
an die Vorgaben halten kann ein Platzverbot erteilt werden. 

 
9. Änderungen an diesem Konzept sind jederzeit – auch kurzfristig – nach den 

Vorgaben der Coronaschutzverordnung möglich. Diese werden auf der Homepage 
veröffentlicht. 

 
 
 
 
 
 

Stand: 16.08.2021 Der Vorstand 


